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[1652 n . Juli 7 . ] A
VORTRAG[DES LANDSCHREIBERS DER FREIEN AEMTER, BEAT JAKOB I . ZUR¬

LAUBEN, VOR DEN TAGSATZUNGSGESANDTENDER IN DEN FREIEN
AEMTERN REG. ORTEN IN SACHEN STREIT ZWISCHEN IHM UND DEM
AMT HITZKIRCH]* 1

"Hochgeachte etc.
2

Das E . G. und W. über der Hizkircheren angebrachte beschwämus punckten Nott-

wendigen bericht begeren thuond 3 hatt mir mein hochgeehrter Her Landtvogt

[der Freien Aemter 3 Niklaus W i p f l i n] anbefohlen 3 deroselbigen gehor¬

samblich über alle Articul für Zebringen wie volget . Aller vorderst aber an-

zemelden 3 das wir mit schmerzlichem beduren uffgenommen 3 das E . G. undt W. un-

derthanen 3 dissere leüt 3 sich an der Jüngst zu Baden [=der kürzlich zu Ende

gegangenen Jahrrechnung ] vohr den Herren Ehrengesandten über eben dissere vohr-

gebrachte Klagpunckhten 3 gefaster vätterlicher erleüterung nit ersedtigen 3

sonders sich undt andere leicht in vemere umbkösten stürzen 3 undt darbey auch

E. G. undt W. allerseits Molestieren . . . wollen.

1 . Namblich über den ersten [Punkt] 3 betreffend das vogtgricht 3 buosen und

trdnckhgelt.

Vor vilen Jahren habendt die Herren Landtvögt [der Freien Aemter ] nit

thuondtlich fundten 3 das umb Jeder Ringen buosen willen vogtgricht Zehal¬

ten sye 3 dan es nur gröseren Kosten mit der Zehrung 3 als dem würt den gwün 3
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den oberkheiten den schaden verursachet . Wo vehr aber einer sein unschuldt

mit recht darzebringen vermeinte , wurde das gricht Jmme niemalen abge¬

schlagen.

Der Buosen halber gebendt sy für die unwarheit , erscheint aus Jahrrechnungen

unnd buosen Rödlen , das vilmahl nit der halb , Ja nur der 3 theil der ge-

sezten straffen angelegt undt bezogen wirdt . Der dieneren trinckhgelt ist

ein alt herkhommen , und in allen [gemeineidg . ] vogtyen unnd übrigen Embte-

ren [der Freien Aemter ] brüchig , bestehet auch theils daruff Jr bestallung,

wie es allen gewäsnen Landtvögten bekhandt , unnd wird Jnnen nit vohn allem,

sonders nur ettlichen Sachen , ettwan ein dickhen oder Zwen nach beschaffen-

heit geohmet.

2 . [ Waisen - ] Vogts Rechnungen.

Die weilen in bevogtigung der witwen unnd weislin widerschidenliche gefah¬

ren unnd betreüg im Hizkircher Ambt zuo 2 [ 00] 3 [ 00 ] unnd 600 gl . gespürt"

. . . s . AH 72/79 Abschnitt 2

"Das disfahls den Meyenbergeren verschinen etwas nachgelassen , hat sein
3

sondere ursach , dieweilen Jr Ambts Recht solches deütlich anzeigte , aber

austruckhenlich vohrbehalten , das es uff keine andere Embter gemeint sein
4

solle . Der Hizkircheren Ambts Recht aber gibt Nit zuo , wie sy vohrgeben

das sy befeügt syen , dergleichen Rechnungen eignes gwalts uffzenemen (Jn

massen anzehören sein wird ) unnd soltendt sy solches nit begeren , wo vehr

sy sich der gefahren unnd betreügen weiten überheben . Dan Hesse man Jnnen

fry , ohne oberkheitliche inspection die Rechnungen zehalten , geschäche ins

künfftig eben das was in vergangnem zu nachteil witwen unnd weysen . Dan

was sy mier vohn dem bey wessen des Landtschreibers wegen kostens sich be¬

schwähren möchtendt (welches ich fümemblich uff weisling nit sueche ) das

achtendt sy nit an 3 : 4 : oder mehr anderen persohnen , so unnötig darbey

sindt , unndt überflüssige Zehrung ufftreibendt.

3 . Wegen steüren.

Hinderlag oder Samblung reisgelts ist us Anlas ettlicher verabScheidungen,

unnd us guottbefinden besonderer Herren haüpteren , wegen des in Nohtfällen

unnd auszügen verspürten mangels unnd unordtnung nit uff erlegt , sonders

bester meinung gerahten worden . Unnd dieweil schon der mehrer theil in den

Embteren hierzu bereitwillig sich endtschlossen , unnd solcher vätterlichen

vohrsorg bedanckhet , also häbendt die Herren Ehrengesandten verschinen

Joannis zu Baden versambt nichts billichers befunden , dan eben Jnnen den

Hizkircheren solches vohn Oberkheits wegen zu befehlen . Die erfarenheit

2 *30
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bey den benachpahrten bringt mit , wie löblich unnd nuzlieh solicher vohr-

raht dem gemeinen wäsen sein khan . Also das sy abermal wider sich selbsten

sindt , gestalten in vergangnen Zeiten eines Jederen eigner schaden unnd be-

schwärdt solches bezüget hatt . Aber leider geneigter imnuze unnotwändige

Kosten , wie aniezo beschicht , anzerichten , als wie gehört für die gemeine

wolfahrt des vatterlandts ettwas zusammen leggen.

4 . Wegen Gfangnen.

Alhier erscheint es sich aber , wie man unnötigen überflüssigen umkosten

uff die hoche Oberkheit zerichten begert , demme aber endtgegen der Abscheidt

[der Jahrrech ?̂ ung vom 18 . Juli ] A° 1643 ^, dessen sich alle übrige Embter

ersättigen , nit allein die Regel gesezt hatt , sonders die notturft erfor¬

dert die ungebühren abzuschaffen . Es wird auch an allen Landtägen mit Recht

erkhendt , das wo vehr ein Maleficant guott hinderlast , hierus aller Kosten

solle bezalt werden.

5 . Wegen Urkundts de Anno 1615.

Neüwerungen , die was eintragen , werden vohn Jnnen angenommen undt guottge-

heisen , Jnmassen dan sy sich uff den vohn dem 1 . Julii A° 1615 [an der
ß

Jahrrechnung ] zu Baden erlangten abbruch des sigil unnd Schreiber taxes

bezüchen . Ramblichen das sy in Keüffen vohn 1000 gl . nur 10 ss zu siglen

undt 10 ss zu schreiben unnd nit . . . [mehr ] als uff 3000 gl . gerechnet

(welches minder ist als der Substitut Jn der Graffschafft [Baden ] hatt ) unnd

darob nichts geben noch bezalen möchten , unerachtet der Tax hievohr der

Türgoüwischen unnd Badischen vogtey änhlich bezogen unnd auch ettwelcher

ertragenheit wäre , demme ist vast durchus nachgelebt worden bis anhero,

obgleich wol man offt in gedanckhen gstanden , sich vohr E . G. undt W. zu

beklagen ; unnd umb so vil mehrers , weilen die underthanen damahlen , da sy

sonsten particular Streitigkheiten mit dem LandtSchreibern [der Freien Aem-

ter , Hans ] Knaben  der Jüngere selig [ - dieser amtete vom 1614 bis

1617 - ] gehabt, , wie man sagt im trüben wasser gefischet , auch nit vohn den

höchsten gwälten , als dan löblichen [reg . ] ohrten selbsten disser grosse

abruch gemacht wahre.

Wan nun aber hingägen in gedachtem befryung Brieff ernstlich geohmet wä¬

re , das alle keüff uskeüff Testament verschribung und dergleichen fleisig

unnd in trüwen in der Canzley [der Freien Aemter ] angemelt , undt die under¬

thanen verbunden sein sollen , hiervohn brieff zenemmen , auch weder vohn
7

priesteren , schulmeisteren lut der Landtsohmung nichts geschriben werden ,

demme aber schlechtlich an vilen ohrten , sonderlich zu Hizkirch wie gar vil
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zu erscheinen unnd zuo beklagen ist , auch vilen vohrgehenden Herreyi beamb-

teten bekhandt ist , gantz untrüwlich stadtbeschächen . Gestalten sich sol¬

cher vilmahlen erst an dag gegeben , wan die parthyeyi under ein anderen ett-

wan stritig worden . Dannenhero Herr Landtvogt [der Freien Aemter , Hans

KonradJ Werdmüller  vohn Zürich ursach genommen, solches bey us-

gang seiner Ambtsverwaltung vohr den Herren Ehrengesandten [auf der Jahr¬

rechnung ] zu Baden uff den 4. Julii A° 1649 zu öffnen ^, worüber Decidiert

worden wie zu sehen , Hamblich das hinfürter zwar auch nur die 10 ss zu sig-

len unnd 10 ss zu schreiben , aber vohn allem unnd so weit sich ein Kauff
erstreckhe sollen bezalt werden . Man hatt aber wol ursach E. G. und W. un-

derthänig zu pitten , das sy den Schreiber undt sigel Tax undt sonderlich

zu Hizkirch , vohn wannenhero ietz gar lange Zeit keinen einiger Kauff , undt

Jederweilen wenig einkhormen , unerachtet das Ambt gar gross , Jn den gar

alten Standt unnd der Badischen vogtey gleichförmig Richten thätendt . Wei¬

len demme was darbey angehenckht , wie gehört , auch nit gnug beschicht , unnd

man erst sit kurzer Zeit wider gar vil hinderschlagne Copien [ so von 1650,
9

1651 und 1652] , unnd vohn Jnnen selbst uffgerichtete br [iefen ] , welche hie

gegenwärtig , zur Handt gebracht ; undt fümemblich da sy die Hizkircher , wie

von deren bis anhero geübten breüchen , der uskauff unnd kauffbr [ iefen ] hal¬

ber , Jn demme sy vohn allem , es sye bahrgelt gewässen oder nit , auch vohn

uskäuffen da ein LandtSchreiber nit darbey wahre , wie er dan lut hochober-

kheitlicher mehrerer erkandtnussen , so zu sehen (gleich wie bey den Grichts-

herren [ in den Freien Aemtem ] auch verwandt ) zu allen uskäuffen solte be-

ruofft werden , anstadt der 10 ss ein dickhen vohn 100 gl . , under unseren

vohrfahrem unnd bis anhero allen übrigen Embtem vohrbehalten die Meyen-

bergeren ähnlich , dis tax bezalt , unerachtet des angedeüteten A° 1615 er¬

langten urkundts , aniezo aber sich vermög deselbigen , gleich wie die ge¬

dachte Meyenberger eximieren unnd endtledtigen wellen . Welches alles ange¬

regte überige Embter nit allein in ein schädliche Consequentz züchen,

sonders die Grichtsherren sich eben auch zu endtgelten unnd zu beschwären
haben wurden.

6 . Wegen Kilchen Rechnung.

Kilchen Rechnungen beyzewohnen ist vohr Jahren erkhendt , auch in anderen

[gemeineidg . ] vogtyen üblich , die beschaffenheit deroselbigen zu Hizkirch,

auch ob sy solches erforderen ist zu vememmen . Wie Namblichen sy vohn ung-
10

far 350 gl . und 86 stuckh fruchten Jährlichen einkhormens , nit ohne

sckwerliches beduren Jres Seelsorgers [- Pfarrer von Hitzkirch war damals

J
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Heinrich Frey - ]  vast alles und mit gutten theils unnötigen Kosten es¬

sen unnd trinckheyi 3 uff zehren , auch underschidenliche gar vil uffgenomne
11

Krüzgäng [=Bittgänge ] hiervohn ushalten , so alles ohne eyidtgeltnus der

Kilchen beschächen solte , und weder vohr Gott noch der Erbaren weit beste¬

hen mag.

7. Wegen uffschlügen.

Die Versicherung undt uffschlag weiberguotts ist ein hochnottwendige Stuckh,

aber anderst wirdts yiit angemuothet , als wo es die nott erheüscht , wie dan
o 3.2

der Abscheidt [der Jahrrechnung in Badeyi] A 1648 zugibt , undt sondter-

lieh vohn H. Landtvogt [der Freien Aemter 3 Ludwig ] Meyer  angeohmet

worden ; Jn anderen Herrschafften gewohnt 3 undt ein Mitei ist das doch uff

zutragende unfähl undt uffäll  weib undt Kindt nit gar ins Elleyidt unnd be-

tel gestürzt werden.

8 . Wegen ungleicher Anhörung.

Hierbey thuondt sy Jren vohrgesezten 3 Landtvögten unndt Ambtleüthen unguot

undt unrecht 3 Reden auch wider Jr selbst eigyie gwüsevi3 wind wan sy als ehr¬

liche leüt bey Jren Eydeyi solten bekhennen 3 könteyidt sy ayiders yiit sagen 3

als das niemahlen kein einzige verfälbahrte parthey sye ab undt nacher

Brembgarteyi [ zum Landschreiber ] gewisseyi 3 soyiders Jederweilen 3 vohrbehalten

die trölhäy %del 3 zu welcheyi es eiyi andere Zeit erforderet wegeyi der umbkö-

sten 3 verhört worden . Wo vehr sy Je verfast undt noch zur Zeit erschinen

wahreyi ; wol aber das die Layidtvögt gmeiyickhlich zwen däg Jyi abrichtwig der

buoseyi halb umbsoyist bey Jneyi verbringeyi meüssen 3 da sy anderer ohrteyi so-

vil an eiyiem verrichteyi kömien 3 umid demioch yioch vil usgeblibyie undt un-

ghorsamme 3 auch nit gnugsam verfaste 3 mit nit geringem Jrem Despect undt

verschlyssung mehrer Zeit 3 wider Jr willen gen Brembgarten 3 wie lut Ab¬

scheidts [der Jahrrechnung in Baden ] A° 1637sy  befüegt sindt 3 bescheiden

meüssen 3 Gestalten alles wältkündig und nit zelaügnen.

9. Wegen Daler Zedlen.

Vohr disserem häbendt sich die Creditores vilmahlen beklagt 3 was gstalten

sy mit Jren ayisprachen durch hinläsigkheit der widervögten nit köyiteyidt zu¬

recht kommen3 ungeachtet dieselbige zu Zeiten nur umb ein schuld mehrere
24 . -

. . . taler [ ?] . usgebeyi thädteyidt 3 desseyidtwegen vohrgeheyide Herren Landtvögt 3

als denen dergleichen Sachen ambtshalber obligen sollen 3 verursachet wor¬

den , hierin zu remedieren , undt notwendig anzeohmen , das hinfürter kein

daler mehr ohne oberkheitliche bewilligung und schein us der Canzley solle

abgenommen, undt alsdan fleisiger obgehalten werden ; undt dis us den meh-

v
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reren gründen dieweilen nebendt denen , die hoche oberkheitliche Authoritet

geschmächt , angesechen die undervögt ohne vohrwüssen , die thum straff an¬

gelegt ; auch des Landtvogts verabsumbte pott selten geleidet wahren , da

aniezo nichts mag zeruckhbliben , weilen man in der Canzley hiervohn wüssen-

schafft hatt , auch die Creditores sich dergstalten getrost befinden.

Wahr hochermelte G. liebe Herren undt Obern.

Wie sy die Hizkircher also , theils mit ungrundt klagen dörffen , also befinden

wir uns verpflichtet dieselbige , über dis alles in grundt der warheit zu be¬

richten , was gstalten sy sich underfangen eignes gwalts Jrer Oberkheit einzu-

griffen , Jnmassen erst Jüngst die gschwome zu esch [=Aesch ] gedachten ambts

ohne vohrwüssen des Landtvogts [der Freien Aemter , Niklaus Wipflin ] undt Landt - ·

Schreibers einen Rechtsdag gehalten , undt uff die 31 gl . in dem würzhus ver

brucht , dessen die Creditores sither nit allein endtgelten undt umb sovil mehr

verlieren meüssen , sonders alles vergeben undt umb sonst auch Jrer oberkheit

wie gehört unzimblich eingriffen wahre . Für das ander thuot es uns wehe , dass

wir eben auch klagen meüssen , wie gedachte vohrgesezte Hizkircher in unserm

unwässen , so sich zwüschendt E . G. und W. undt unsem G. Herren [Bürgermeister

und Rat ] der Stadt Zürich wegen türgöüws [ Uttwiler - und Lustdorferhandel von
15

1651 ] erhebt , auch dessendtwegen . . . us gehabtem gnugsamen anlass anbefohlen

worden , alle nottwendige kriegs anstalt müglichster massen zu machen ; damahlen

uff die angeschlagne , vohrtheilige undt notwendige Samelplaz , verweigeret zu

erscheinen , sonders vermeint bey den Jrigen zu stehen (unerachtet die offne

dörffer wie bewust nit zu verwahren ) , als das sy sich selbsten , wo vehr uns

der geüttige Gott nit vohr unheil beheütet hätte , nit allein ganz blas und

in stickh gesezt , sonders uns an übrigen völckeren , zu grossem nachteil ge¬

schmächt hättendt.

Welcher importanz undt in was Considération dis zu züchen , werden E . G. undt

W. am besten erachten können.

Hochehrendt G. liebe Herren undt Oberen.

Wan dan nun dieselbige verstanden , was massen sy für das erste mit ungrundt

pretensionen feühren.

Für das 2 . uff E . G. undt W. wegen gefangenen grössere umbkösten zu richten

und deroselbigen Ambtleüthen , Landtvögt undt Landtschreibem das Jrige mehr,

als schon beschächen , zu Diminuieren undt schwächeren begeren . " "ahfuich d<Li>

taxoj > wfdeiL den oJUjl  HoAkoman " .

"3 . Die weislig , welche Gott der Almächtig vohmemblich einer Oberkheit re-

commendiert , so wol in Rechnungen als uskaüffen übernommen undt betrogen " .

J
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"wid ZU i>CLQm"

"4 . Der Kilchen gefähl nit allerseits erforderlicher massen , sonder ettwelcher

gestalten ungebührlich verwandt " . "u)-td zu Aagdn"

"5 . Den Landtvögten undt LandtSchreibern , wider Jr treüw undt schuldigkheit,

was sy verschriben sollen lassen , hinderschlagen " . "u)id zu dUdhdindn"

”6 . E . G. undt W. und dero Ambtleüthen Jn Jrem namen mit haltung eines Rechts-

dags fräfenlicher weis eingriffen " . " Rddkticlag zu d6ch"

"7 . Was mehr ist , sich Jüngst in vatterlandts gefahren [ Uttwiler - und Lust¬

dorferhandel ] widersezlich erzeigt undt verweigeret zu desselbigen wolfahrt.

Also überlassen wir selbs E . G. undt W. hocher vemunfft , ob dissere leüt frü-

scher begnadigung vächig 3 undt Jnen zethuen sye 3 das Jrige undt Jrer Ambtleü-

then 3 da sich sonsten schon vil diminuiert hatt 3 mehr schmächen zlassen ? Auch

ob sy bey disseren geseüchen theils nit wie die Kinder das mässer in die handt

begeren , sich vemers zu verlezen 3 welches ob gott wyl die fürsichtige vätte-

ren Jnen nit geben werden.

Und dan lest wol zu merckheyy , das sy us anlaas dessen 3 so verschinen den Meyen-

bergeren ertheilt 3 zu welchen sy zu Raht gangen 3 eben auch tentieren wollen 3

was 3 wie gehört 3 zu abruch der oberkheitlichen nuzungen 3 Vermehrung kostens 3

auch zu nachteil der Landtvogtey unnd Jrer Ambtleüthen gereicht 3 so erpietendt

sy sich Zum beschluss der gehorsarrme 3 Jn Jrem begeren aber suchen sy durch us

der Laridtohmung 3 Reformation 3 undterschidenliche alt undt neüwen abscheidten 3

hochoberkheitlichen heilsamen ansehen 3 der Landtvögten ordenlichen undt nott-

wendigen befeichen 3 theils auch alten breüchen 3 Jn Summa aller gebühr undt

billigkheit wie gnugsam erscheint 3 zu widerstreben . Undt weilen sy sich nit

abweisen lassen , also unüze und beschwerliche Kosten 3 uff das gemeine Ambt

schon gelegt undt noch uff ein nüwes leggen , ohne erhebliche gründt undt Ur¬

sachen , werdendt sy ohn Zwyffel mehrers eines verwis undt straffen auch aller¬

seits umbkösten äbzerichten , als approbation Jres geseüchs würdig sein.

Erfolgete sonsten unfählbahrlich , das andere Embter gleichen nngerimbten weit-

ussehendten begerens sich underfangen würden . Endtlich ein Jeder nach seinem

fryen willen handlen , thun undt lassen , wider die schuldige pflicht undt ge-

horsamy , zu verschimpfung hoch oberkheitlicher Mandaten undt ansehen , undt

Jnnen selbst zu grossem nachteil undt schaden " .

1 ) Offenbar wurde dieser Vortrag an einer Konferenz gleich im Anschluss an
die Jahrrechnung von Baden von 1652 gehalten . In den gedruckten EA wird
aber dieses Geschäft nicht erwähnt . An besagter Jahrrechnung war Stadt und
Amt Zug nicht durch Beat  II . Zurlauben vertreten , s . EA VI 1 , 116
(Nr . 72 ) . Zu diesem Thema s . auch SSRQ Aargau II/8 , 534 (Nr . 176a ) sowie
AH 72/29 , 191.
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2 ) s . AH 72/83
4 ) s . ebenda Pt . 2

3 ) s . AH 72/77 Pt . 3
5 ) s . ebenda Pt . 1

6 ) s . EA V 1 , 1476 Art . 19 sowie AH 72/29 . An dieser Jahrrechnung 1615 nahm
K o n r a d III . Zurlauben als Tagsatzungsgesandter von Stadt und Amt Zug
teil , s . ebenda 1210 (Nr . 893)

7) vgl . SSRQ Aargau II/8 , 235 Pt . 2
8 ) s . AH 72/72 . Beat II . Zurlauben war damals Vertreter von Stadt und Amt

Zug , s . EA VI 1 , 6 (Nr . 10 ) .
9 ) s . u . a . AH 72/13 , 15 , 38 10 ) s . AH 72/29 Pt . 6
11 ) s . ebenda
12 ) s . SSRQ Aargau II/8 , 520 sowie AH 72/72 . An dieser Jahrrechnung nahm

Beat II . Zurlauben nicht teil , s . EA V 2 , 1463 (Nr . 1151 ) .
13 ) s . ebenda 1703 Art . 34 sowie AH 72/72 . An der Jahrrechnung von 1637 nahm

~ ' ” " ’ ’ - ' -da 1041 (Nr . 823 ) .

■fachtaler? 15 ) s . AH 72/76

Konzept , mit Glossen von Beat Jakob I . Zurlauben
AH 72 , 152 - 157 - Blatt 157 V leer
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